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Pflegehinweise 

Das Leichtmetall Aluminium hat auf Grund einer sich sehr schnell an der Luft bildenden dünnen Oxidschicht ein stumpfes, silber-
graues Aussehen. Die Oxidschicht macht Aluminium sehr korrosionsbeständig. Es ist ein sehr weiches Metall, ist dehnbar und 
kann durch Auswalzen zu dünner Folie verarbeitet werden. Aluminium ist das dritthäufigste Element in der Erdkruste und tritt nur in 
chemisch-gebundenem Zustand auf. Es ist ein guter elektrischer Leiter.

  hohe Korrosionsbeständigkeit
  Hitzebeständigkeit
  vollständige Recyclingfähigkeit
  Lebensmitteltauglichkeit

Pflegehinweise Aluminium

Aluminium gehört zu den Nichteisenmetallen und kann ebenso wie Stahl, Korrosion bilden. Dabei entsteht jedoch (anders als bei
Stahl und Eisen) eine Oxidschicht, die den Untergrund vor weiterer Korrosion schützt. Bei der Oxidbildung wirken jedoch auch an-
dere Stoffe (Salze, Säuren) zersetzend auf das Material mit ein, die eine Beschichtung korrodierter Alu-Oberflächen nötig machen.

Aluminium hat zwar eine sehr glatte Oberfläche, aber Fett und Öl haften dennoch sehr gut darauf. Aluminiumteile müssen also 
immer sehr gründlich entfettet werden. Handschuhe tragen und keine fettigen Fingerabdrücke nach der Reinigung hinterlassen!

Mechanische Reinigung

Staub, Flecken und leichte Verschmutzungen entfernen Sie ganz einfach mit lauwarmem Wasser. Hartnäckige Schmutzstellen wie 
Gips- und Zementreste lösen sich leicht, wenn Sie einige Spritzer eines herkömmlichen Reinigungsmittels ins Wasser geben. Ver-
meiden Sie in jedem Fall eine trockene Reinigung – dabei können Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Für alle Eloxalober flächen 
empfehlen wir einen Eloxalreiniger.

Fingerspuren, Griffspuren auf Aluminium-Oberflächen

Alle Aluminiumflächen, die oft angefasst werden, sollten regelmäßig gereinigt, desinfiziert und anschließend mit einer Alu-
miniumpflege versehen werden. Dem, am besten warmen, Wasser werden Reiniger und Desinfektionsmittel zugefügt.

Pflegehinweise
Aluminium
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Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle 
(z.B. Innenseite)

Grundsätzlich gilt für alle Materialien: Verstaubte Teile werden nass gereinigt – niemals trocken abreiben!

Pflegehinweise pulverbeschichtete Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen werden durch Umweltbedingungen und Atmosphäre beeinflusst. Eine regelmäßige Reinigung 
erhält das dekorative Aussehen und schützt besser vor Umwelteinflüssen. Es empfiehlt sich für das Sauberhalten der Oberflächen 
etwas warmes Wasser mit dem Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels zu verwenden. Bitte nehmen Sie keine scheuernden 
Spülmittel und auch keine kratzenden Hilfsmittel zur Reinigung, diese zerstören die beschichtete Oberfläche.

So pflegen Sie Ihr ECO Schloss richtig

Profilzylinder und sonstige bewegliche Teile behandeln Sie bitte ein- bis zweimal jährlich mit harzfreiem Öl. Bitte kein Graphit 
verwenden! Im Zweifelsfalle sind vorstehende bewegliche Teile auch einzufetten.

So pflegen Sie Ihr ECO Objektband richtig

OBX Türbänder von ECO sind wartungsfrei - nicht ölen oder fetten! So behalten Ihre Türen und Ihr Türbeschlag mit wenig Mühe 
lange ihren Wert und ihr schönes Aussehen.

Pflegehinweise
Allgemeine Hinweise
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Allgemeine Verkaufsbedingungen ECO Schulte GmbH & Co. KG 

§ 1 Geltung der Bedingungen
1. Nachfolgende Verkaufsbedingungen gelten für alle Lieferungen, Leistungen 

und Angebote der ECO Schulte GmbH & Co. KG (nachfolgend als „Ver-
käufer“ bezeichnet). Für zukünftige Geschäftsbeziehungen gelten diese 
Verkaufsbedingungen auch dann als einbezogen, wenn nicht noch einmal 
ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde.

2. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers wird widersprochen. Sie 
gelten nur dann als vereinbart, wenn und insoweit der Verkäufer ihnen aus-
drücklich schriftlich zugestimmt hat.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss
1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich.
2. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirk-

samkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. 
Per Datenfernübertragung und EDV-Ausdruck übermittelte Auftragsbestäti-
gungen sind auch ohne Unterschrift gültig. Die Annahme kann auch durch 
Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. Das Gleiche gilt für Ab-
weichungen von diesen Geschäftsbedingungen und sonstige Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden.

3. Das Gleiche gilt für Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und 
sonstige Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

4. Bestellungen der Ware durch den Käufer gelten als verbindliches Vertragsan-
gebot.

5. Maßgeblich für den Inhalt und Umfang von Lieferungen und Leistungen 
ist die schriftliche Auftragsbestätigung durch den Verkäufer. Das gilt auch 
für Bestellungen gegenüber unseren Handelsvertretern und / oder Außen-
dienstmitarbeitern.

§ 3 Preise
1. Die Preise gelten in Euro zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gelten-

den gesetzlichen Höhe.
2. Sofern nicht ein Festpreis ausdrücklich vereinbart wurde, sind die Preise bis 

zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Liefertermin verbindlich. Ist 
ein solcher nicht vereinbart, ist der Verkäufer für die Dauer von vier Monaten 
ab Auftragsbestätigung an die vereinbarten Preise gebunden. Danach ist der 
Verkäufer im Falle von nach der Auftragsbestätigung erfolgten Kostensteige-
rungen (z. B. aufgrund von Steigerungen von Material-, Lohn- und sonstiger 
vom Verkäufer zu tragender Kosten) berechtigt, angemessene Preiserhö-
hungen vorzunehmen, soweit er sich nicht bereits in Lieferverzug befindet. 
Berücksichtigt der Verkäufer Änderungswünsche des Käufers, so werden 
die hierdurch entstehenden Mehrkosten dem Käufer in Rechnung gestellt.

3. Die Versandkosten einschließlich der Kosten der Verpackung werden geson-
dert berechnet und sind vom Käufer zu tragen.

§ 4 Bearbeitungskosten bei Warenrückgabe
 Nimmt der Verkäufer mangelfreie Ware zurück, was seiner ausdrücklichen 

Zustimmung bedarf, ist vom Käufer eine angemessene Bearbeitungsgebühr 
mit der jeweils geltenden Umsatzsteuer zu zahlen.

§ 5 Liefer- und Leistungszeit, Verzug
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 

sämtlicher vom Käufer mitzuteilender notwendigen Angaben, zu liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen (einschließlich etwaig erfor-
derlicher Importlizenzen) und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie 
die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, einschließlich der 
fristgemäßen Zahlung von im Einzelfall gesondert vereinbarten Anzahlun-
gen und sonstigen Verpflichtungen durch den Käufer voraus. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Lieferfristen 
angemessen, soweit eine Verzögerung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist.

2. Fixgeschäfte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
3. Die Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit.
4. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, unvorherseh-

barer Betriebsstörungen, Arbeitskämpfen (insbesondere Streiks und Aus-
sperrungen) oder Rohstoffverknappungen oder sonstiger Ereignisse, die der 
Verkäufer nicht zu vertreten hat (z. B. Lieferverzögerungen eines Vorlieferan-
ten), berechtigen ihn, den Liefertermin auch dann um die Dauer der Behin-
derung hinauszuschieben, wenn dieser verbindlich vereinbart worden ist. Ist 
die Lieferung dem Verkäufer aufgrund eines solchen Umstandes unmöglich 
oder nicht zumutbar, darf er vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. 
Auch vom Käufer veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu 
einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist.

5. Dauert die Behinderung länger als zwei Monate, ist der Käufer nach ange-
messener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten.

6. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Ware innerhalb der vereinbar-
ten Lieferfrist zum Versand gebracht bzw. die Versandbereitschaft angezeigt 
worden ist.

7. Wird der Liefertermin bzw. die Lieferfrist seitens des Verkäufers nicht einge-
halten, ist der Käufer verpflichtet, schriftlich eine angemessene Nachliefe-
rungsfrist zu setzen. Liefert der Verkäufer innerhalb der gesetzten Nachfrist 
schuldhaft nicht, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

8. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Termine zu 
vertreten hat, ist nach fruchtlosem Ablauf der vom Käufer gesetzten Nach-
frist sein Anspruch auf eine Verzugsentschädigung – sofern er nachweist, 
dass ihm aus der Verzögerung ein Schaden entstanden ist – auf einen Betrag 
von 5 % des Nettorechnungswerts der vom Verzug betroffenen Lieferung 
oder Leistung beschränkt. Die Rechte des Käufers gemäß § 11 dieser AGB 
bleiben unberührt.

9. Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung 
vom Vertrag zurücktritt, und/oder Schadensersatz anstatt der Leistung ver-
langt und/oder auf der Lieferung besteht.

10. Wird die Anlieferung, der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Käu-
fers über den im Vertrag vorgesehenen Zeitpunkt verschoben, so kann der 
Verkäufer frühestens zehn Werktage nach Anzeige der Versandbereitschaft 
der Waren ein Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für 
jeden angefangenen Monat, maximal jedoch 5 % an Lagergeld dem Käufer 
in Rechnung stellen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten 
bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

11. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshand-
lung oder verzögert sich  die Lieferung des Verkäufers aus anderen, vom 
Käufer zu vertretenden Gründen, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des 
hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. 
Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet  der Verkäufer ein Lagergeld 
in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, 
maximal jedoch 5 % an Lagergeld. Der Nachweis höherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

12. Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
 -  die Teillieferung für den  Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestim-

mungszwecks verwendbar ist,
 - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
 - dem  Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 

Kosten entstehen (es sei denn,  der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme 
dieser Kosten bereit).

 Teillieferungen gelten als Geschäfte für sich. Sie werden als solche in Rech-
nung gestellt und sind gesondert zu bezahlen.

13. Fertigungsbedingte und branchenübliche Mehr- oder Minderlieferungen von 
bis zu 10 % der bestellten Menge sind zulässig, es sei denn, dass eine Ab-
weichung von der Vertragsmenge im Einzelfall für den Käufer unzumutbar ist.

§ 6 Gefahrübergang
1.  Die Gefahr zufälligen Untergangs und / oder Verlustes sowie die Verzöge-

rungsgefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Trans-
port ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung 
das Lager des Verkäufers verlassen hat. Das gilt auch, wenn der Versand 
durch eigene Leute des Verkäufers ganz oder teilweise durchgeführt wird.

2. Darüber hinaus geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald dieser nach 
Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft durch den Verkäufer in Annah-
meverzug gerät.

3. Wird Ware im Einzelfall aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat 
und aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung zurückgenommen, so 
trägt der Käufer jede Gefahr bis zum Eingang der Ware beim Verkäufer.

§ 7 Gewährleistung
1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 

der vereinbarten Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit.

2. Mängelansprüche bestehen ferner nicht bei natürlicher Abnutzung oder 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachläs-
siger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs-
mittel, mangelhafter Montagearbeiten, ungeeigneten Arbeitsmaterials, 
ungeeigneter Betriebsmittel, Missachtung von Betriebsvorschriften, man-
gelhafter Wartung oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse (u.a. 
chemische oder elektrolytische) entstehen, die nach dem Vertrag nicht vor-
ausgesetzt sind.

3. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder In-
standsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die dar-
aus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

4. Der Käufer hat dem Verkäufer offene Mängel unverzüglich, spätestens je-
doch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schrift-
lich mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser 
Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

5. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn dem Verkäufer 
nicht innerhalb von zehn Tagen nach der Mängelanzeige die Möglichkeit ein-
geräumt wird, die beanstandete Ware zu besichtigen.

6. Bei begründeter Mängelrüge ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Nach-
besserung (Reparatur) oder zur Nachlieferung berechtigt.

7. Der Käufer hat  dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforder-
liche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware 
zu Prüfungszwecken zu übergeben Liefert der Verkäufer zum Zwecke der 
Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so hat der Käufer die mangelhafte 
Sache herauszugeben. Dieses gilt entsprechend für mangelhafte Bestand-
teile, wenn diese im Rahmen der Nachbesserung durch mangelfreie ersetzt 
werden. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht 
zum Einbau verpflichtet war.

8. Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 
zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten.

9. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen des Verkäufers, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der Käufer, wenn tatsächlich 
kein Mangel vorliegt und diese fehlende Mangelhaftigkeit durch den Käufer 
erkannt wurde oder erkennbar war.
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10. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen des Verkäufers, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen die Parteien je zur Hälfte, 
wenn tatsächlich kein Mangel vorliegt und diese Mangelfreiheit durch den 
Käufer nicht erkannt wurde und nicht erkennbar war.

11. Ist der Verkäufer zur Nachbesserung oder Nachlieferung nicht in der Lage 
bzw. ist er gemäß § 439 Abs. (3) BGB zur Verweigerung der Nachbesserung 
bzw. der Nachlieferung berechtigt, oder tritt eine Verzögerung der Nachbes-
serung bzw. Nachlieferung über eine angemessene Frist hinaus ein, die der 
Verkäufer zu vertreten hat, oder schlägt die Nachlieferung bzw. Nachbesse-
rung zweimal fehl, so kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

12. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer be-
stehen nur insoweit, als die gesetzlichen Voraussetzungen (u. a. des 
Verbrauchsgüterkaufs) erfüllt sind. Daher bestehen insbesondere keine 
Rückgriffsansprüche, wenn der Käufer mit seinem Abnehmer über die ge-
setzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarungen im Rahmen 
einer Garantie oder aus Kulanz getroffen hat.

13. Soweit die gesetzlichen Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 
ff. BGB) insbesondere hinsichtlich der Rückgriffshaftung (§§ 478 ff. BGB) 
mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen keine Anwendung fin-
den, gilt eine einjährige Gewährleistungsfrist. § 438 Abs. 1 Nr. 2 und Abs.3 
bleiben unberührt.

14. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für ver-
tragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die 
auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regel-
mäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu 
einer kürzeren Verjährung führen.

15. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsge-
hilfen, welche nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

16. Die gesetzlichen Folgen einer Verletzung der kaufmännischen Untersu-
chungs- und Rügepflicht bleiben unberührt. Dies gilt auch für die Regelung 
des § 478 Abs. IV BGB.

17. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen § 11. Weitergehende oder an-
dere als die in diesem Paragraphen und § 11 geregelten Ansprüche des 
Käufers gegen den Verkäufer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen.

§ 8 Produktangaben
1. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind 

branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie ausdrücklich als verbind-
lich bezeichnet wurden. Der Käufer hat sich selbst durch eigene Prüfung von der 
Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.

2. Auf unsere Information zur Produkthaftung wird ausdrücklich hingewiesen. 
Diese Informationen sind vom Käufer zwingend zu beachten.

3. Zeichnungen sowie die Gewichts- und Maßangaben in Prospekten und Ka-
talogen sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nach-
trägliche Korrekturen vorbehalten.

§ 9 Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den von ihm gelieferten Waren 

bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises sowie bis zum Ausgleich sämt-
licher bestehender und künftiger Ansprüche des Verkäufers gegen den Käu-
fer aus der Geschäftsverbindung vor.

2. Der Käufer hat die gelieferte Ware gesondert von ähnlichen Waren anderer 
Firmen sachgemäß zu lagern, aufzubewahren und als aus der Lieferung des 
Verkäufers stammend zu kennzeichnen.

3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang zu veräußern, einzubauen oder zu verarbeiten. Nicht zum ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang gehört die Verarbeitung, der Einbau oder 
Verkauf an solche Abnehmer, die mit dem Käufer ein Abtretungsverbot ver-
einbart haben. Ansonsten kann diese Ermächtigung nur widerrufen werden, 
wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt oder das Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet wird.

4. Die aus einem Weiterverkauf oder sonstigen Rechtsgrund (Verarbeitung, Ein-
bau, unerlaubte Handlung, Versicherung usw.) bezüglich der Vorbehaltswaren 
entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in 
Höhe des Rechnungsbetrages der gelieferten Waren an den Verkäufer ab. 
Nimmt der Käufer die Forderung aus einer Weiterveräußerung oder einem 
sonstigen Rechtsgrund in ein mit seinen Kunden bestehendes Kontokorrent 
auf, ist die Saldoforderung in Höhe des Rechnungsbetrages abgetreten.

5. Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zu ver-
arbeiten, solange er nicht in Verzug ist. Die Verarbeitung erfolgt durch den 
Käufer für den Verkäufer. Der Verkäufer erwirbt als Hersteller im Sinne des § 
950 BGB das Eigentum an der neuen Ware, während der Käufer die Ware für 
den Verkäufer in Verwahrung hält. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht vom 
Verkäufer gelieferten Waren steht dem Verkäufer ein Miteigentum an der 
neuen Ware zu, und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu 
den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der 
Verarbeitung entstehende Ware gilt das gleiche wie bei der Vorbehaltsware.

6. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer, die an den Verkäufer abgetretene For-
derung für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugs-
ermächtigung kann nur dann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder das Insol-
venzverfahren gegen ihn eröffnet wurde.

7. Bei schuldhaft vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere 
Zahlungsverzug oder bei eröffnetem Insolvenzverfahren – ist der Verkäufer 

berechtigt, die Abtretung der vorstehenden Forderungen dem Schuldner an-
zuzeigen. Außerdem ist der Verkäufer dann berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche 
gegen Dritte zu verlangen.

8. Die Rücknahme der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. § 
449 Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen.

9. Der Verkäufer hat die Sicherheiten auf Verlangen des Käufers teilweise frei-
zugeben, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % 
übersteigt.

§ 10 Zahlung
1. Die Rechnungen des Verkäufers sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab 

Rechnungserstellung (gemäß Rechnungsdatum) und Lieferung bzw. Ab-
nahme der Ware mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum und Lieferung bzw. Abnahme der Ware ohne Abzug. Leistet
der Käufer innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Lieferung bzw. 
Abnahme der Ware nicht, so kommt er auch ohne Mahnung in Verzug. Ist 
der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung oder 
der Zugang dieser selbst unsicher, kommt der Käufer, der nicht Verbrau-
cher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung 
in Verzug. Der Verkäufer ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise 
nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt  
der Verkäufer spätestens mit der Auftragsbestätigung.

2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag 
verfügen kann. Im Falle von Wechseln oder Schecks gilt die Zahlung erst als 
erfolgt, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst wird.

3. Gerät der Käufer, der Verbraucher ist in Verzug, kann der Verkäufer Zinsen 
von 5 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB verlangen. 
Ist der Käufer nicht Verbraucher, so beträgt der Verzugszins 9 % p. a. über 
dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB. Der Käufer kann dagegen 
nicht einwenden, dass dem Verkäufer nur ein geringerer oder gar kein Zins-
schaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt es jedoch unbenommen, den 
Verzugsschaden anhand der nachweislich entstandenen Kosten zu berech-
nen. Der Verkäufer behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens vor.

4. Zur Hereinnahme von Wechseln ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Werden 
im Einzelfall aufgrund besonderer Vereinbarungen Wechsel erfüllungshalber 
hereingenommen, gehen die bankmäßigen Diskont- und Einzugsspesen bei 
Fälligkeit der Forderung zu Lasten des Wechselgebers und sind sofort in bar 
zahlbar.

5.  Unabhängig von im Einzelfall gesondert vereinbarter Zahlungsvereinbarun-
gen werden dem Verkäufer zustehende Forderungen sofort fällig, wenn in 
der Person des Käufers Umstände eintreten, die ein Festhalten an getrof-
fenen Zahlungsvereinbarungen nicht mehr zumutbar machen. Dieses ist 
der Fall bei begründeten Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögenslage des Käufers, insbesondere bei Einstellung der Zahlun-
gen, Scheck- und Wechselprotesten oder Zahlungsverzug, wenn dadurch 
erkennbar wird, dass der Anspruch des Verkäufers auf die Gegenleistung 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird. In diesem 
Fall ist der Verkäufer zudem berechtigt, dem Käufer eine Frist zu setzen, in 
welcher der Käufer nach Wahl des Verkäufers Zug um Zug gegen die Leis-
tung die Gegenleistung zu bewirken oder zusätzliche Sicherheiten zu be-
stellen hat. Nach fruchtlosem Ablauf der vom Verkäufer gesetzten Frist, ist 
dieser berechtigt, vom Vertrag zurücktreten.

6. Im Rahmen der Mängelgewährleistung darf der Käufer Zahlungen nach be-
rechtigter Erhebung der Mängelrüge nur in einem Umfang zurückhalten, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Sachmangel ste-
hen. Im Übrigen ist ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ausgeschlossen.

7. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur inso-
weit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt, entscheidungsreif  oder 
unbestritten ist.

8. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit 
dem Käufer abzutreten.

§ 11 Schadensersatz / Haftungsbeschränkung
1. Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit nicht eine zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz eintritt, in Fällen der Haf-
tung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der Verkäufer eine Beschaffen-
heitsgarantie abgegeben oder den Mangel arglistig verschwiegen hat.

2. Die sich aus Ziffer 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden der Verkäufer nach 
den gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat.

3. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten (d. h. einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen durfte)  ist jedoch 
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit eine 
Begrenzung nicht aus einem anderen Grund wegen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Handelns bzw. wegen Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit ausgeschlossen ist.

4. Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird 
und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unent-
geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
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5. Der Käufer hat für den Fall, dass er von seinem Abnehmer oder dessen 
Abnehmer unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt auf Nacher-
füllung in Anspruch genommen wird, dem Verkäufer binnen angemessener 
Frist die Möglichkeit zu geben, die Nacherfüllung selbst vorzunehmen, bevor 
er sich anderweitig „Ersatz“ verschafft. Der Käufer hat diese Verpflichtung 
entsprechend seinem Abnehmer aufzuerlegen. Verletzt der Käufer diese 
Verpflichtungen, so behält sich der Verkäufer vor, den Aufwendungsersatz 
auf den Betrag zu kürzen, der ihm bei eigener Nacherfüllung entstanden 
wäre. § 444 BGB bleibt unberührt.

6. Aufwendungsersatz für Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung des 
Käufers gegenüber seinem Kunden sind ferner ausgeschlossen, wenn der 
Käufer von seinem Recht, diese Art der Nacherfüllung bzw. beide Arten der 
Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu verweigern, 
entgegen seiner Schadensminderungspflicht keinen Gebrauch gemacht hat 
und/oder den Aufwendungsersatz nicht auf einen angemessenen Betrag 
beschränkt hat.

7. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als 
den vertraglich vereinbarten Bestimmungsort verbracht worden ist, es sei 
denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
Dies gilt entsprechend für die Rückgriffshaftung.

8. Für die Schadens - und Aufwendungsersatzansprüche im Zusammenhang 
mit der Mangelhaftigkeit der Ware gelten die für diese Ansprüche verbindli-
chen Verjährungsfristen (vgl. § 7).

§ 12 Datenschutz
1. Es gelten die Bestimmungen nach dem aktuellen Datenschutzrecht.
2. Die nach dem Datenschutzrecht erforderliche Datenschutzerklärung ist auf 

der Website des Verkäufers hinterlegt, auf die hier ausdrücklich verwiesen 
wird.

 https://www.eco-schulte.com/datenschutzerklaerung/

§ 13 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1. An allen Zeichnungen, Abbildungen, Plänen, Berechnungen, Ausführungs-

anweisungen, Produktbeschreibungen, Modelle oder Muster, Stoffe, Be-
hälter oder Verpackungsmaterialien und anderen Unterlagen (im folgenden 
„Unterlagen“) behält sich der Verkäufer seine eigentums- und urheberrecht-
lichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur 
nach vorheriger Zustimmung des Verkäufers Dritten zugänglich gemacht 
werden und sind, wenn der Auftrag dem Verkäufer nicht erteilt wird, diesem 
auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

2. Der Käufer ist verpflichtet, alle Zeichnungen, Abbildungen, Plänen, Be-
rechnungen, Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen, Modelle, 
Muster, Anleitungen oder sonstige Unterlagen, die ihm im Zusammenhang 
mit der Vertragsdurchführung vom Verkäufer zur Verfügung gestellt werden 
oder in sonstiger Weise bekannt werden, geheim zuhalten und zwar auch 
nach Beendigung des Vertrags. Dem Käufer ist es ohne vorherige schriftli-
che Zustimmung des Verkäufers untersagt, Dritten in die vorbezeichneten 
Unterlagen etc. Einsicht zu gewähren oder sie in anderer Art und Weise 
Dritten zur Verfügung zu stellen. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt 
erst, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wis-
sen allgemein bekannt geworden ist oder der Verkäufer schriftlich auf diese 
Geheimhaltungsverpflichtung verzichtet hat.

3. Erfüllungsort für die beiderseitigen Haupt- und Nebenpflichten aus dem Ver-
tragsverhältnis sowie aller aus dem Vertragsverhältnis herrührenden Rechte 
und Pflichten ist Menden.

4. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über Verträge über den Internationalen Warenkauf.

5. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmit-
telbar ergebenden Streitigkeiten ist Menden, wenn der Käufer Unterneh-
mer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches 
Sondervermögen ist.

6. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestim-
mung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Verein-
barungen nicht berührt.

Stand: 01.07.2018
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Produkthaftung

§ 1 Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung 

1. Die von ECO hergestellten Beschlagsysteme sind Bedienungs-
hilfen, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schließbewegungen und / 
oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen 
vorgenommen werden können. 

2. Zu diesen Produkten mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbe-
dingt zu verwenden und entsprechend der Montageanleitung / 
Montagevorschrift zu montieren.

§ 2 Fehlgebrauch der Produkte 

Ein Fehlgebrauch von Beschlagsystemen für Türen und Fenster, d.h. 
die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung liegt insbesondere 
in den folgenden Fällen vor: 

 - Ein- oder Anbringen von fremden bzw. nicht bestimmungsgemä-
ßen Gegenständen in das Beschlagsystem; 

 - die Bedienung erfolgt mit Hilfswerkzeugen; 
 - die Beschläge werden als Ersatz für fehlende Wandpuffer benutzt;
 - Beschläge werden als Aufhängevorrichtung für schwere Lasten 

missbraucht; 
 - Beschläge werden zusammen mit Panikschlössern entgegen der 

Empfehlung der Schloss- und Beschlägeindustrie im Dauerge-
brauch statt nur im Notfall eingesetzt und benutzt;

 - Beschädigung der Oberfläche der Beschlagsysteme durch die 
Benutzung scharfer oder harter Gegenstände;

 - die Verwendung von Befestigungsmitteln von Fremdherstellern.

Durch diese Fehler tritt früher oder später ein Schaden auf, wobei 
die Produkte nicht mehr die vom Hersteller definierten Produkt-
eigenschaften besitzen. 

§ 3 Produktleistungen 

1. Produktleistungen sind nur teilweise durch Normen festgelegt. 
Viele Produktleistungen haben sich in jahrelanger Erfahrung 
herausgearbeitet und sind als Allgemeingut der Baubeschlags-
branche zu betrachten. Der Inhalt der Normen sowie dieser Er-
fahrungswerte sind sinngemäß auch auf Beschläge anzuwenden, 
die nicht ausdrücklich geregelt sind. 

2. Im einzelnen gelten die folgenden Normen:

 - EN 1906: Allgemeine Eckwerte für Türbeschläge und Zubehör; 
 - DIN 18273: Sonderregeln für Feuer- und Rauchschutztüren; 
 - DIN 18257: Mindestsicherheitsanforderungen an Schutzbeschläge.

3. Das Beschlagsystem ist zu ersetzen, wenn trotz Wartung und 
Pflege die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet 
ist, bzw. eine Verletzungsgefahr davon ausgeht. 

4. Die Produkte werden im übrigen fortlaufend weiterentwickelt, 
wobei die Produktion der Qualitätssicherung unterliegt. Technische 
Änderungen bleiben vorbehalten.

§ 4 Produktwartung

1. Der Verwender hat auf den sachgerechten Funktionssitz der 
Beschlagsysteme und Befestigungsmittel zu achten.

2. Die Produkte unterliegen je nach Material und Einsatzort einem 
natürlichen Verschleiß. Alle beweglichen Teile sind deshalb min-
destens einmal jährlich zu warten, d.h. es ist in regelmäßigen Ab-
ständen der passgenaue Sitz, die Festigkeit der Schraubverbindun-
gen usw. zu überprüfen. Zur Pflege der Beschlagsysteme sollten 
nur Wasser, weiche Putzmittel sowie sonstige Reinigungsmittel 
verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile 
enthalten.

3. In der Produktion werden insbesondere die Materialien Kunst-
stoff, Aluminium, Edelstahl Rostfrei und Messing verwendet. Auf 
die unterschiedlichen Pflege- und Wartungserfordernisse dieser 
unterschiedlichen Materialien wird ausdrücklich hingewiesen. 

§ 5 Informations- und Instruktionspflicht 

1. Zur Information und Instruktion stehen folgende Unterlagen zur 
Verfügung: 

 - Kataloge und Prospekte; 
 - Ausschreibungstexte; 
 - Einkaufsinformationen; 
 - Angebotsunterlagen; 
 - Montage- und Bedienungsanleitungen; 
 - DIN-Normen. 

2. Zur Sicherstellung der Funktion der Beschlagsysteme sind 

 - Architekten, Planer und sonst in der Sache tätige Personen gehal-
ten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern 
und zu beachten, 

 - Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise 
in den Preislisten und Katalogen zu beachten und insbesondere 
alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die 
Verarbeiter weiterzugeben,

 - Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen einzuholen und 
zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitun-
gen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer 
weiterzugeben. 

Insgesamt haben alle beteiligten Personen darauf zu achten, dass 
die Beschlagsysteme fachgerecht montiert und installiert werden 
und dass dem jeweiligen Endverbraucher entsprechende Erläuterun-
gen gegeben werden.

Produktinformation und Verwendung von 
ECO Beschlagtechnik
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Produkthaftung

§ 1 Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

1. Die von ECO hergestellten Schlösser dienen dem Verschließen 
und Versperren von Türen.

2. Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der 
Schlösser ist die korrekte Kombination mit zulässigen Beschlägen 
und Schließmitteln sowie des Zubehörs unbedingt erforderlich. Die 
Montage hat nach Einbauanweisung bzw. unter Berücksichtigung 
der DIN-Normen unter Einbeziehung der Wartung zu erfolgen; 
Schlösser für Türen mit Sonderfunktionen sind entsprechend den 
Bestimmungen auszuwählen und ggf. zu kennzeichnen.

§ 2 Fehlgebrauch der Produkte

Ein Fehlgebrauch von Schlössern, d.h. die nicht bestimmungsgemäße 
Produktnutzung liegt insbesondere in den folgenden Fällen vor:

 - bei der bestimmungswidrigen Nutzung des ausgeschlossenen 
Schließriegels zum Offenhalten der Tür;

 - bei dem Nachstellen der Scharniere oder dem Absenken der Tür, 
wenn hieraus eine Erweiterung oder Verringerung des erforderli-
chen Türspalts resultiert;

 - bei der funktionshindernden Montage oder Nachbehandlung der 
Verschlusselemente; 

 - bei dem Ein oder Anbringen von fremden bzw. nicht bestimmungs-
gemäßen Gegenständen in das Schloss oder das Schließblech;

 - über die normale Handkraft hinausgehende Lasten, die auf die 
Drückerverbindung gebracht werden;

 - bei der Öffnung einer Doppelflügeltür über den Standflügel, wenn  
dafür keine Zulassung besteht;

 - bei der Verwendung von nicht dazugehörigen (maßlich abweichen-
den oder unkorrekt eingestellten) Schließmitteln;

 - bei der Vornahme eines Ein oder Angriffs an Schloss oder Schließ-
blech, aus dem eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungswei-
se oder der Funktion resultiert;

 - bei der gleichzeitigen Betätigung des Drückers und Schließwerks;
 - beim Schließen der Tür, wenn dabei zwischen Türblatt und Zarge 

gegriffen wird.

Durch diese Fehler tritt früher oder später ein Schaden auf, wobei 
die Produkte nicht mehr die vom Hersteller definierten Produkt-
eigenschaften besitzen.

§ 3 Produktleistungen

1. Produktleistungen sind nur teilweise durch Normen festgelegt. 
Viele Produktleistungen haben sich in jahrelanger Erfahrung 
herausgebildet und sind als Allgemeingut der Baubeschlags-
branche zu betrachten. Der Inhalt der Normen sowie diese Er-
fahrungswerte sind sinngemäß auch auf Schlösser anzuwenden, 
die nicht ausdrücklich geregelt sind.

2. Im einzelnen gelten die Normen DIN 18250, DIN 18251, DIN 
18252, DIN 18254, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273 und die 
vorliegende Beschlagnorm, worin die Grundanforderungen so-
wie die Zusatzanforderungen an Schlösser festgelegt werden.

3. Die Schlösser sind zu ersetzen, wenn trotz Wartung und Pflege 
die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet ist, bzw. 
eine Verletzungsgefahr davon ausgeht.

4. Die Produkte werden im übrigen fortlaufend weiterentwickelt, 
wobei die Produktion der Qualitätssicherung unterliegt. Technische 
Änderungen bleiben vorbehalten.

§ 4 Produktwartung

1. Der Verwender hat auf die sachgerechte Funktion der Schlösser 
zu achten.

2. Die Produkte unterliegen je nach Material und Einsatzort einem 
natürlichen Verschleiß. Die Schlösser sind deshalb je nach Bean-
spruchung mindestens einmal jährlich zu warten, d.h. in regelmä-
ßigen Abständen mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. 
Zur Pflege der Schlösser sollten nur Reinigungsmittel verwendet 
werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

3. In der Produktion werden verschiedene Materialien verwendet. 
Auf die unterschiedlichen Pflege- und Wartungserfordernisse dieser 
unterschiedlichen Materialien wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 5 Informations- und Instruktionspflicht

1. Zur Information und Instruktion stehen folgende Unterlagen zur 
Verfügung:

 - Kataloge und Prospekte; 
 - Angebotsunterlagen;
 - Ausschreibungstexte; 
 - Montage- und Bedienungsanleitungen;
 - Einkaufsinformationen; 
 - DIN-Normen. 

2. Zur Sicherstellung der Funktion der Schlösser sind

 - Architekten, Planer und sonst in der Sache tätige Personen gehal-
ten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern 
und zu beachten,

 - Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise 
in den Preislisten und Katalogen zu beachten und insbesondere 
alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die 
Verarbeiter weiterzugeben,

 - Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen einzuholen und 
zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitun-
gen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer 
weiterzugeben.

Insgesamt haben alle beteiligten Personen darauf zu achten, dass 
die Schlösser fachgerecht montiert und installiert werden und dass 
dem jeweiligen Endverbraucher entsprechende Erläuterungen 
gegeben werden. 

Produktinformation und Verwendung von 
ECO Schlosstechnik
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In Anlehnung an die im Produkthaftungsgesetz definierte Haftung 
des Herstellers (§ 4 ProdHaftG) für seine Produkte sind die nach-
folgenden Informationen über Türschließer für Drehflügeltüren zu 
beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner  
Haftungspflicht. 

Türschließer dienen dazu, Drehflügeltüren nach dem manuellen 
Öffnungsvorgang wieder zu schließen. Der Schließvorgang erfolgt 
einstellbar hydraulisch gedämpft. Die erforderliche Schließkraft bezo-
gen auf die Flügelbreiten ist in der EN 1154 festgelegt.  
Für abweichende Einsatzbereiche sind die Angaben der Hersteller 
maßgebend. Türschließer finden Anwendung an eingebauten  
Drehflügeltüren aus Metall, Holz oder Kunststoff und deren ent-
sprech enden Werkstoffkombinationen. Bei Brandschutztüren, Feuer- 
und Rauchschutztüren oder anderen genormten selbstschließenden 
Türen sind Montageart und Position genau vorgeschrieben. Abwei-
chungen davon entsprechen nicht der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung. Die bestimmungsgemäße Verwendung von Tür schließern 
setzt lotrecht, leichtgängig eingesetzte Türen bei ordnungsgemäß 
befestigten Türschließern voraus. Montage und Einstellung sind nach 
Herstellerangaben fachmännisch auszuführen. 

Bei besonders ungünstigen örtlichen Verhältnissen (z.B. Windein-
wirkung) müssen Türschließer mit größeren Schließmomenten 
eingesetzt werden. Insbesondere bei Drehflügeltüren, die nach 
außen öffnend dem Wind ausgesetzt sind, sind Türschließer mit 
Öffnungsdämpfung einzusetzen. Die Öffnungsdämpfung trägt zum 
Schutz von Personen, Türelementen, angrenzenden Wänden und 
Gegenständen bei, ohne den Türöffnungswinkel zu begrenzen. Falls 
aufgrund der baulichen Verhältnisse der Tür ein Anschlagen des 
Tür blatts am Rahmen in der Nähe der Türdrehachse nicht ausge-
schlossen werden kann, ist ein Puffer zu setzen, der den maximalen 
Öffnungswinkel der Tür begrenzt. Eine fixierte Offenstellung von 
Drehflügeltüren ist nur mit zusätzlichen Sonderbeschlägen oder mit 
integrierten Konstruktionselementen zu erreichen. Bei Brandschutz-
türen, Feuer- und Rauchschutztüren müssen die Einrichtungen vom 
Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein (Eignungs-
nachweise der Tür sind zu beachten). 

Türschließer an Drehflügeltüren für Feuchträume, für ungeschützte 
Außenmontage und für den Einsatz in Umgebungen mit aggressi-
ven, korrosionsfördernden Luftinhalten oder Umgebungen, sowie 
Türschließer, die hohen bzw. extrem niedrigen Temperaturen aus-
gesetzt sind, erfordern Sonderausführungen. Einbaukästen für  
Bodentürschließer sind nach dem Einbau vor Verschmutzungen  
zu sichern. 

Sind Bodentürschließer eindringendem Wasser ausgesetzt, z.B. in 
Feuchträumen oder bei Außentüren ohne Regenschutz, so ist der 
Raum zwischen Zementkasten und Türschließergehäuse mit einer 
geeigneten Vergussmasse auszufüllen. 

Vor Einbau und Inbetriebnahme von Türschließern einschließlich  
der Zusatzeinrichtungen sind ggf. zwingende Rechtsvorschriften  
zu beachten. 

Ein Fehlgebrauch, also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung, 
von Türschließern für Drehflügeltüren liegt insbesondere vor 

 - wenn Hindernisse im Schließbereich schleifende Türen, klemmende 
Dichtungen, Holzkeile usw. den Schließvorgang behindern, 

 - wenn falsche oder unsachgemäße Montage und / oder Einstellung 
vorliegt 

 - wenn in den Bereich zwischen Blendrahmen und Flügel gegriffen 
wird (Verletzungsgefahr!)

 - wenn über die zugesagten Eigenschaften die ordnungsgemäße 
Funktion bei außergewöhnlichem, auf die Tür wirkenden Unter- 
oder Überdruck, z.B. Sturm, erwartet wird

 - wenn Türschließer zu anderen Zwecken als zum Schließen von 
Türen eingesetzt werden 

oder
 - wenn die gewählte Türschließergröße nicht mit den Empfehlungen 

des Herstellers übereinstimmt. 

Sofern die Produktleistungen nicht in den Katalogen, Prospekten,  
Anleitungen etc. konkret beschrieben sind, müssen Sonderanforderun-
gen mit dem Hersteller besprochen und vom Hersteller zugestimmt 
werden. Richtungsweisend ist die Norm EN 1154. In diesen Normen 
sind weitgehend alle Grundanforderungen und Zusatzanforderungen 
festgeschrieben. Die Gebrauchstauglichkeit von Türschließern ist u.a. 
abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungs-
einflüssen und Pflege. Türschließer sind zu ersetzen, sobald ein ein wand-
freier, sicher funktionierender Schließvorgang nicht mehr gewährleistet 
ist. 

Fehlgebrauch

Produktleistungen

Produktinformation und Verwendung von 
ECO Türschließersystemen
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ECO empfiehlt:

 Bei Drückergarnituren ohne Hochhaltefeder empfehlen wir 
Schlösser nach DIN 18251 - Klasse 3 oder höher einzusetzen.

 Um das Drückerspiel zwischen Drückergarnitur und Schloss so klein wie möglich zu halten, empfehlen wir Schlösser nach 
DIN 18251 mit einer Federklemmnuss.

 Bei einer ordnungsgemäßen Montage und Gebrauch, wird der Farbauftrag bei ECO-Beschlägen dem täglichen Gebrauch standhal-
ten. Übermäßiger Kontakt mit harten und scharfen Gegenständen (z. B. Schlüsselbund, Ringen etc.) kann die Oberfläche zerkrat-
zen. Die Funktion wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.



ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de

©
 E
C
O

 S
ch

ul
te

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 - 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
|  

07
 / 2

02
2

 SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

GO DIGITAL
Mich gibt es auch digital.

 bit.ly/2UPEP5S


